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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.02.1953

Norm

ABGB §863 GIII

ABGB §1158 I

ABGB §1158 IV

ABGB §1162

AngG §20 Abs1 I1

AngG §25

Rechtssatz

Zur Frage, ob aus der Entgegennahme der vom Dienstgeber übersendeten Arbeitspapiere und dem Verlangen nach

Ausfüllung des Formulars für die Arbeitslosenversicherung eine Zustimmung des Dienstnehmers zur Au8ösung des

Dienstverhältnisses zu erblicken ist. Zur Frage, ob in der Übersendung der Arbeitspapiere an den Dienstnehmer eine

Kündigung zu erblicken ist.

Entscheidungstexte

4 Ob 8/53

Entscheidungstext OGH 03.02.1953 4 Ob 8/53

Veröff: JBl 1953,354 = SozM IA/d,25

Schlagworte

SW: Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Angestellte, Auflösung, Arbeitsverhältnis, Ende, Beendigung, einverständlich,

einvernehmlich, Einvernehmen, schlüssige Willenserklärung, konkludent, Auslegung, Interpretation, Erklärung
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